
unseren Beitrag bei der Lösung der 
Aufgaben der Justiz auf finanz
politischem Gebiet zu leisten.
Wir verfahren neuerdings so, daß 
bei höheren Sollstellungen der 
Buchhalter in enger Zusammen
arbeit mit dem Haushaltsbearbei
ter, nachdem die Kostenrechnung 
und die Mahnung vom Kosten
schuldner unbeachtet blieben, den 
Arbeitgeber des Kostenschuldners 
feststellt und dann unverzüglich im 
Betrieb des Kostenschuldners mit 
ihm, seiner Brigade oder Mitarbei
tern seiner Brigade oder anderer 
Arbeitsgemeinschaften spricht. Ziel 
dieser Aussprache im Kollektiv ist 
es, den Kostenschuldner im Falle 
der Zumutbarkeit einer Zahlung 
davon zu überzeugen, daß er seine 
Verpflichtungen dem. Staat gegen
über freiwillig erfüllt.
Da nicht immer die sofortige Zah
lung durch den Kostenschuldner er
folgen wird, sondern von ihm 
Ratenzahlungen angeboten werden, 
verfahren wir so, daß wir eine Ver- 
pfändungs- und Abtretungserklä
rung des Kostenschuldners ent
gegennehmen und hierin nach kol
lektiver Beratung innerhalb der 
Brigade oder Arbeitsgemeinschaft 
die Höhe der Raten und den Zeit
punkt der jeweiligen Fälligkeit fest
legen. An dieser kollektiven Aus

sprache im Betrieb der Kosten
schuldner wird als Vertreter der 
Justizorgane meistens der Haus
haltsbearbeiter teilnehmen, der die 
Verpflichtung der Kostenschuldner 
auf der Grundlage der Anordnung 
über Stundung und Erlaß von 
Kosten im Bereich der Justiz vom 
25. März 1954 (GBl. S. 315) wirksam 
entgegennehmen und zustimmen 
kann. Diese Verpflichtung der 
Kostenschuldner wird sodann zur 
Wirksamkeit gemäß § 1280 BGB 
dem Arbeitgeber des Kostenschuld
ners als Drittschuldner angezeigt. 
Er überweist uns dann die in der 
Verpflichtung angegebenen fälligen 
Beträge. Diese Methode hat sich in 
mehreren Fällen bereits bewährt.
Ist jedoch das Kollektiv, das die 
Aussprache mit dem Kostenschuld
ner führt, auf Grund der Ver
mögenslage des Kostenschuldners 
und nach Prüfung der persönlichen 
Verhältnisse des Kostenschuldners 
und seiner sonstigen Zahlungsver
pflichtungen durch den Haushalts
bearbeiter der Meinung, daß eine 
Zahlung nicht zumutbar ist oder 
eine besonders erhebliche Härte für 
ihn bedeuten würde, so wird bereits 
im Kollektiv beraten, ob die Kosten
schuld ganz oder teilweise erlassen 
werden kann.
So wurde z. B. bei einer Beratung

in einer Brigade festgestellt, daß es 
einem Kostenschuldner, der sieben 
Kinder hat, nicht möglich ist, seine 
Schuld zu begleichen. Auf Vor
schlag der Brigade und nach Prü
fung durch den Haushaltsbearbeiter 
wurde der Antrag des Kostenschuld
ners auf Erlaß der Kostenschuld 
entgegengenommen und mit der be
fürwortenden Stellungnahme des 
Haushaltsbearbeiters der Justizver
waltungsstelle, die für diesen Erlaß 
zuständig ist, weitergereicht.
Da die Kostenschuldner nicht im
mer im Bereich des jeweiligen Ge
richts, wo die Kostenschuld entstan
den und zum Soll gestellt ist, woh
nen, wird empfohlen, daß sich auch 
in den Fragen der Kostenbeitrei
bung die Gerichte auf der Grund
lage der §§ 76 ff. GVG gegenseitig 
Hilfe leisten. Das Ersuchen um 
Rechtshilfe ist an das Kreisgericht 
zu senden, in dessen Bereich der 
Kostenschuldner z. Z. wohnt.
Die vorstehenden Beispiele neuer 
Arbeitsmethoden auf dem Gebiet 
des Haushaltswesens innerhalb der 
Justizorgane sollten in den bestehen
den Leistungsvergleichen der Justiz
organe ausgewertet, verallgemeinert 
und durch eine breite Diskussion 
verbessert werden.

KURT DOSES, Sekretär
beim Kreisgericht Bernburg

dlaeht und Justiz iu dar diuudasrayiublik

ERICH BAIER und PETER PRZYBYLSKI, Berlin

Der Friedens vertrag und die Gestaltung 
des Strafrechts in Westdeutschland

Das Verhältnis von Krieg und Frieden ist das bren
nendste Problem unserer Zeit. Die Sicherung des 
Friedens auf der Grundlage eines deutschen Friedens
vertrages bildet zugleich den Hauptinhalt der natio
nalen Frage in Deutschland, weil deren Lösung nur 
durch Bändigung des deutschen Militarismus und durch 
Schaffung eines einheitlichen, friedliebenden, demo
kratischen Deutschland erfolgen kann. Deshalb bean
sprucht der von der Adenauer-Regierung am 8. Septem
ber 1960 vorgelegte Entwurf eines neuen Strafgesetz
buchs1 vordringliches Interesse besonders unter dem 
Gesichtspunkt, welche Stellung er zur Frage Krieg und 
Frieden und damit zur ersten und wichtigsten Lebens
frage unseres Volkes bezieht.
Das Verbot der Aggression als höchster Grundsatz des 
demokratischen Völkerrechts und Grundlage der fried
lichen Koexistenz ist eine jeden Staat bindende inter
nationale Rechtsnorm. Auf dieser Grundlage und in * S.

1 vgl. hierzu auch die in Fortsetzung unter dem gemeinsamen 
Titel „Zum reaktionären Charakter der sog. Staatsschutz
bestimmungen im Bonner Regierungsentwurf eines neuen 
Strafgesetzbuches“ erschienenen Beiträge: Pfannenschwarz;
Der Komplex des sog. Hochverrats, NJ 1960 S. 832 ff.; Borne- 
mann/Lupke, Der Komplex des sog. Landesverrats, NJ 1961
S. 95 ff.; Pfannenschwarz, Der Komplex der sog. Staatsgefähr
dung, NJ 1961 S. 203 ff.; Kühflg, Der Komplex der sog. Staats
gefährdung, NJ 1961 S. 237 fl.

Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Völ
ker mußten sich auch Konsequenzen für die nationalen 
Gesetzgebungen der Staaten, insbesondere auch auf 
dem Gebiete des Strafrechts, ergeben. Für Deutschland 
bestand eine ganz besondere Notwendigkeit, sämtliche 
Handlungen, die gegen das friedliche Zusammenleben 
der Völker und Staaten gerichtet sind, zu verbieten und 
unter strenge Strafe zu stellen. Denn von deutschem 
Boden aus hatte die Monopolbourgeoisie, gestützt auf 
ihre militaristischen und faschistischen Helfershelfer, 
bereits zweimal furchtbare Aggressionen systematisch 
vorbereitet und ausgelöst, die ein weltweites Völker
morden von bis dahin ungekanntem Ausmaß zur Folge 
hatten. Das Potsdamer Abkommen forderte deshalb 
auch die völlige Ausrottung des deutschen Militarismus 
und die „endgültige Umgestaltung des deutschen poli
tischen Lebens auf demokratischer Grundlage“ (Ab
schnitt III A, Ziff. 3).
Es müßte angesichts dieser Tatsachen mehr als eine 
Selbstverständlichkeit sein, daß solche friedensfeind
lichen Handlungen, wie sie von den Exponenten des 
deutschen Faschismus und Militarismus begangen und 
auf der Grundlage des Statuts für den Internationalen 
Militärgerichtshof in Nürnberg für verbrecherisch er
klärt wurden, ausdrückliche Straftatbestände jeder
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